
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/6/25 405-1/247/1/29-
2018

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.2018

Rechtssatznummer

3

Entscheidungsdatum

25.06.2018

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §102 Abs1 litb

WRG 1959 §12 Abs2

WRG 1959 §32

WRG 1959 §105 Abs1

WRG 1959 §103

Rechtssatz

Projektunterlagen sind gemäß § 103 WRG als Teil des Ansuchens zu sehen, über welches der Abspruch erfolgt. Es

findet sich weder im AVG noch im WRG eine gesetzliche Grundlage dafür, dass diese Teile des Ansuchens allen Parteien

bei Bescheiderlassung zuzustellen sind.

Schlagworte

Wasserrecht, Baugrubenwässer, Vorflut, Parteistellung, Projektunterlagen, Zustellung
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